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ANFRAGEBEANTvlORTUNG 

betreffend die schriftliche Anfrage der Abgeordneten 
zum Nationalrat Regensburger und Genossen~ Nro372/J 
vom 260April 19~/2: 11 Postzustellung n o 

Zu obiger Anfrage erlaube ich mir ll folgendes mitzuteileng 

In der Einleitung der P~frage wird der Begriff Rückschein­
brief verwendet ~ Dieser Begriff ist ei.n im Vervlal tungs­
verfahren vervJendeter Fachausdruck lmd bezeichnet sO'1rlOhl 
die Art als auch die }ilorm~ in welcher behördliche Schrift= 
stücke im Rahmen des Verwaltungsverfahrens dem Empfänger 
zugeleitet werden .. Die Vorschriften über die behördliche 
Zustellung, so insbesondere an wen zugestellt werden dar±'9 
was bei vorübergehender .Abwesenheit oder bei \\Tohnungs­
änderung zu geschehen hat und die Rechtsfolgen von Zu­
stellungsmängel" sind in den Paragraphen 25 AVG ff gere-

könnte nur durch eine Novellierung der Ve:r\yaltungsverfahrens~ 
vorschriften erfolgen 1 zu deren Ausarbeitung federführend das 
Bundeskanzleramt zuständig 'wäre" 

Das gleiche gilt auch für die Vorberei tu.:'lg und den Abschluß 

entsprechender Verwaltungs- bz',Vo Rechtshilfeabkommen in 
Vervlal tungssachen 0 
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Was die übrigen Postsendungen anlangt, so bestimmt 

§ 206 der Postordllung, daß - falls der Empfänger einer 
Po stsendung seine Abgabest'elle ändert l.md die neue 

Adresse im Postbezirk des bisherigen Abgabepostamtes 

liegt - bis zum Ablauf von 6 Monaten die Zustellung 

an die neue Adresse erfolgt. Auf G~~nd der Postordnung 
ist hiebej_ Yoraussetzung~ daß der Empfänger der bezüg­

lichen Sendung die neue Abgabestelle dem Postamt schrift­

lich anzeigt. Tut er dies nicht, so ~ürfen die einlan­
genden Postsendungen als unzustellbar bezeichnet werden. 

Wenn jedoch dem Abgabepostamt die neue Abgabestelle 
bekannt ist~ wird es von der im§ 206 enthaltenen Be­

rechtigung kei.nen G·ebrauch machen" Auf Grund der sehr 
angespannten personellen Situation bei der Post- und 
Telegraphel'lverwaltung ist es jedoch dieser nicht mög­
lich, falls die neue P~~schrift eines Empfängers unbe­
kann 1si;, El'rui ttlungen über diese anzustellen4 

.ll.u.f Grund des o~8.."Sa_chverhal·i;es e:rscheint eine Novel­
lierung der Pestordnung nicht notwendig9 Sollte mit 
dem in der Anfrage enthaltenen Vorschlag eine-Änderung 

del'" d:LesbezUglichen Vorschriften der VeI",'lal tungsver­
fahrensgesetze gemeint sein, so wäre - wie ich schon 

oben ausfilhrte - das Bundeskanzleramt federführend 
zu_ständig~ 

Grundsätzlich 'wäre eine einhei tllche Vorgangsvleise für 
die Zustellung ausländischer amtlicher Schriftstücke 
in Verwaltungssachen zu begrüßen. Die österreichische 
Post- u...ud Telegraphenverwaltung erachtet es jedoch fUr 
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notwendig, daß dementsprechende VerWaltungs- bzw& 

Rechtshil~eabkommen für die Zustellung ausländischer 
amtlicher Schriftstücke die Anwendung der österrei­

chischen Zustellvorschriften nC1ch den Verwal tUllgs~ 
verfahrensgesetzen vorsehen, da. eine unterschiedliche 
Behandlung österreichischer und auslä..l1discher amt­
licher Sclrriftstücke bei der Zustellung postintern 

zu kostenmäßig nicht vertretbaren Organisations­
umsteIlungen führen mUßte 0 1nso\t;8i t die Vorschrif­
ten der VervJal tungsverfahrensgesetze bei der Zu­

stellung ausländischer amtlicher Schriftstücke 
Anwendung findell würden, besteht seitens der Post­

und Telegraphenverwaltung geg.nn eine solche Regelung 

kein Einwand" 

Wie schon zu Pumct i) ausgeführt, ist für die Vor~ 

berel tung und. den Abschluß entsprechender Ver .. lal tungs­
bz,'lo Rech"l:ishilfeabkommen jedoch das Bundeskanzleramt 
zuständig. 
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